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0 Praambel

Der Internationale Verein fur zukunftsfahiges Bauen und Wohnen — natureplus eV. —
hat sich zum Ziel gesetzt, den Einsatz von solchen Bauprodukten durch die Vergabe
eines Qualitatszeichens zu férdern, welche dem Ziel der Nachhaltigkeit der Wirtschaft
in besonderem MalRe gerecht werden. Die drei klassischen Saulen der Nachhaltigkeit
(Umwelt, Soziales und Wirtschaft) spiegeln sich in den drei Grundanforderungen von
natureplus: Umwelt, Gesundheit und funktionale Qualitat.

Jede Bautétigkeit ist mit Eingriffen in Natur und Umwelt und mit dem Verbrauch von
endlichen Ressourcen verbunden. Aus Verantwortung gegenldber kunftigen
Generationen sollen deshalb alle Anstrengungen unternommen werden, diese Eingriffe
so gering wie moglich zu gestalten und den Ressourcenverbrauch auf das
Notwendigste zu beschranken. Angesichts der bereits absehbaren Erschépfung
beispielsweise der Vorrate an fossilen Energietrdgern und der Bedrohung des
Erdklimas ist nur so eine nachhaltige und sozial gerechte Entwicklung mdéglich. Fur den
Bausektor heifdt dies, den Einsatz und die Verwendung von Bauprodukten zu férdern,
die helfen, den Verbrauch fossiler Energietrager und endlicher Rohstoffe zu minimieren.
Produkte, welche dies leisten, will natureplus auf dem Markt voranbringen.

Die energiesparende Bauweise und die Vermeidung unkontrollierter Luftung begunstigt
die Akkumulierung flichtiger chemischer Verbindungen in der Innenraumluft, die aus
Bauprodukten und dem Inventar der Gebaude austreten. Dies fuhrt zu einer
(vermeidbaren) gesundheitlichen Belastung der Bewohner. Auch die Anlagerung von
chemischen Schadstoffen (insbesondere Weichmachern) aus Bauprodukten an
Hausstaub, der zunehmende Einsatz von Bioziden in Alltagsprodukten und die
Belastung durch Schimmelpilze aufgrund unguUnstiger Produkteigenschaften geben
Anlass zur Sorge. Ein wachsender Teil der Bevélkerung zeigt auf diese gesundheitlichen
Belastungen durch Bauprodukte Reaktionen wie beispielsweise Allergien. Deshalb will
natureplus die Vertraglichkeit der Bauprodukte insbesondere in der Nutzungsphase
nach strengen Mal3stdben bewerten und gesundheitlich unbedenkliche und dazu dem
Raumklima zutragliche Materialien aktiv férdern.

Das natureplus®-Qualitatszeichen ist eine Auszeichnung fur Bauprodukte, die dem
Anspruch auf Nachhaltigkeit durch eine besonders hohe Qualitat in Bezug auf Umwelt,
Gesundheit und Funktion gerecht werden. Als Bauprodukte verstehen wir jedes
Produkt, Bauteil oder jeden Bausatz, das beziehungsweise der hergestellt und in
Verkehr gebracht wird, um dauerhaft in Bauwerke oder Teile davon eingebaut zu
werden. Nur die besten Produkte einer bestimmten Gruppe sollen ausgezeichnet
werden, um den Verbrauchern und Bauprofis Orientierung auf eine nachhaltige
Baukultur zu geben. Das natureplus®-Qualitétszeichen greift den Zielen der

natureplus eV, Hauptstr. 24, 69151 Neckargemund, Germany, info@natureplus.org www.natureplus.org



Richtlinie 1107
L‘ natu re US Holzspanbeton-Mantelsteine und -Platten
v ® Ausgabe: 22-05, 12. Februar 2025

Seite 3 von 11

Européaischen Bauprodukten-Verordnung EU CPR 305/20111 voraus: Kunftig verlangt
diese Verordnung eine Leistungserklarung (declaration of performance) mit
Nachweisen fur den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen und fur die Einhaltung von
Anforderungen in Bezug auf einen geringen Einfluss auf die Umweltqualitdt und das
Erdklima Uber den ganzen Lebenszyklus, die Energieeffizienz in der Herstellung sowie
von Hygiene, Gesundheitsvertraglichkeit und Sicherheit der damit befassten
Menschen. Das natureplus®-Qualitatszeichen stellt bereits heute solche Nachweise
bezlglich der wesentlichen Merkmale von Bauprodukten bereit. Dies misst natureplus
an Kriterien und Anforderungen, die in der Regel weit Uber gesetzliche Anforderungen
hinaus gehen, mindestens jedoch den jeweils strengsten anerkannten Standards
entsprechen sollen.

Das natureplus®-Qualitatszeichen ist ein Umweltzeichen Typ | gemal3 ISO 14024,
bezugnehmend auf die EU-Umweltzeichen-Verordnung sowie die EMAS-Verordnung
zum Umweltaudit, und ist in ganz Europa nach einheitlichen Kriterien gultig. Die
Voraussetzung fur die Auszeichnung von Produkten mit dem natureplus®-
Qualitatszeichen bilden ihre besonders guten Eigenschaften in Bezug auf Umwelt,
Gesundheit und Nachhaltigkeit. Die Schonung endlicher Ressourcen durch
Minimierung  petrochemischer Einsatzstoffe, nachhaltige Rohstoffgewinnung,
ressourceneffiziente Produktion, Langlebigkeit der Produkte ist ein vorrangiges Ziel.
Deshalb sollen vor allem Bauprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen oder aus
unbeschrankt verfigbaren mineralischen Rohstoffen bzw. aus Sekundarrohstoffen
ausgezeichnet werden.

1 Anwendungsbereich

Die nachfolgenden Vergabekriterien enthalten die Anforderungen zur Auszeichnung
von Holzspan-Mantelsteinen und -Platten, die zur Errichtung von tragenden und nicht-
tragenden Wanden in Mantelbauweise eingesetzt werden kénnen, mit dem
Umweltzeichen natureplus. Sie sind ausschlieRBlich auf die genannte Produktgruppe
anzuwenden. Holzspan-Mantelsteine mit Kernddmmung werden gemaf3 der Richtlinie
1104 "Mit Dammstoffen gefullte Mauer- und Mantelsteine” gepruft. Holzspan-Platten
mit einer Rohdichte Uber 560 kg/m3, werden in der natureplus-Vergaberichtlinie
RL-1005 Zementgebundene Spanplatten geregelt.
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2 \Vergabekriterien

Voraussetzung fur die Auszeichnung eines Produktes nach dieser Richtlinie mit dem
natureplus® Qualitatszeichen bildet die Einhaltung der folgenden Vergaberichtlinien:

* RL5001 Chemikalienrichtlinie

* RL5002 Holzgewinnung und -herkunft

* RL5003 Naturschutz beim Abbau mineralischer Rohstoffe
* RL5004 Transparenz und soziale Verantwortung

* RL5010 Emissionsarme Bauprodukte

* RL5020 Klimavertraglichkeit und Energieeffizienz

2.1 Gebrauchstauglichkeit

Der Hersteller weist die Konformitat zur

« ONORM B 6022 oder gleichwertig (Holzpanplatten)
* EN 14474 (Materialnorm) und EN 15498 (Produktnorm) oder gleichwertig

durch Vorlage entsprechender Unterlagen nach. Eingesetzter Zement muss der EN 197
oder gleichwertig entsprechen.

2.2 Zusammensetzung, Stoffverbote und -beschrankungen

Das Produkt muss zu mindestens 99 M.-% aus mineralischen und nachwachsenden
Rohstoffen bestehen. Folgende Hauptbestandteile durfen eingesetzt werden:
Hydraulisch abbindendes Bindemittel (z.B. Zement), Holzspéne.

Mineralisierungsmittel (mineralische Salze) sind als Einsatzstoff zugelassen. Weitere
Zusatzstoffe sind auf das technisch notwendige Mal3 zu beschranken.

Halogenorganische Verbindungen durfen nicht eingesetzt werden.

Eine Einféarbung der Holzspan-Mantelsteine und —platten ist nur mit mineralischen
Pigmenten zulassig.

natureplus eV, Hauptstr. 24, 69151 Neckargemund, Germany, info@natureplus.org www.natureplus.org



Richtlinie 1107
L‘ natu re US Holzspanbeton-Mantelsteine und -Platten
v ® Ausgabe: 22-05, 12. Februar 2025

Seite 5 von 11

Das Produkt wird Prafungen gemald Abschnitt 3 unterzogen und muss die dort
angegebenen Grenzwerte einhalten.

2.3 Rohstoffgewinnung, Fertigung der Vorprodukte und Produktion

Fur die Einsatzstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen ist ein Herkunftsnachweis zu
fUhren.

Bei der Verwendung mineralischer Rohstoffe mussen die Vorgaben der RL-5003
eingehalten werden.

FUr den Rohstoff Holz ist die Einhaltung der Holzherkunfts-und gewinnungsrichtlinie
RL-5002 zu gewahrleisten.

Die eingesetzten Holzspadne sollen zu einem modglichst hohen Anteil aus
Sekundarrohstoffen wie Altholz, Durchforstungsholz oder aus Industrierestholz wie
beispielsweise Sagewerksrestholz, Spreif3eln, Schwarten und Kappsticken bestehen.

Bei Einsatz von mehr als 5 M% Zement muss eine Bestéatigung des Zementherstellers
beigebracht werden, dass folgende Anforderungen eingehalten werden:

* Zur Zementherstellung durfen keine Rohstoffe eingesetzt werden, die entweder
gefahrlichen Abfall gemafls Abfallverzeichnisordnung (AVV) darstellen oder aus
Abbaugebieten gewonnen werden, die als besonders schadstoffbelastet gelten.

*Die Anlage zur Zementerzeugung muss modernen Standards bezlglich
Energieeffizienz der Ofenanlage und Rauchgasreinigung entsprechen.

» Werden Abfélle mitverbrannt, soll nur eine definierte Qualitét eingesetzt werden
und keine Verschlechterung der Emissionsverhéltnisse der Anlage eintreten. Die
Emissionen mussen der Richtlinie 2000/76/EG vom 4. Dezember 2000 Uber die
Verbrennung von Abféllen Pkt Il.1 ,BesondereVorschriften fur Zementédfen, in denen
Abfélle mitverbrannt werden” entsprechen.

2.4 Nutzung

Wahrend der Nutzung darf das Produkt keinen bzw. keinen produktfremden Geruch
aufweisen.

Grenzwerte und Methodik sind in Abschnitt 3.3 dieser Richtlinie enthalten.

Die Uberprufung des Kriteriums kann entfallen, wenn das Produkt zu 100 M% aus
mineralischen Inhaltsstoffen besteht.
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Die Emissionen durfen die natureplus-Grenzwerte gemaf? RL5010 "Emissionsarme
Bauprodukte” in der Nutzungsphase nicht Gberschreiten.

Siehe auch Abschnitt 3.3 Fliichtige organische Verbindungen (VOC - TVOC)

Die Uberprifung der Anforderung kann entfallen, wenn das Produkt zu 100 M% aus
mineralischen Inhaltsstoffen besteht.

2.5 Recycling / Entsorgung

Die Produkte mussen auf Inertstoffdeponien gemaf} ,Entscheidung des EU-Rates vom
19. Dezember 2002 zur Festlegung von Kriterien und Verfahren fur die Annahme von
Abfallen auf Abfalldeponien gemal} Artikel 16 und Anhang Il der Richtlinie 1999/31/EG"
entsorgbar sein.

2.6 Okologische Kennwerte

Die Herstellung aller Produkte dieser Produktgruppe muss derart erfolgen, dass die in
RL5020 aufgelisteten 6kologischen Kennwerte eingehalten werden.

2.7 Offentliche Deklaration

Eine dffentliche Deklaration der Inhaltsstoffe [ (in der Landessprache oder in Englisch)
muss nach abnehmendem Massengehalt angegeben werden. Die o&ffentliche
Deklaration der Inhaltsstoffe muss in einem der folgenden offentlich zugéanglichen
Dokumente erwéhnt werden:

* Produktverpackung

* Technisches Datenblatt

* Verkaufsbroschuren

* Anderes offentlich zugéangliches Dokument

Dartber hinaus ist es nach erfolgreicher Zertifizierung obligatorisch, die 6ffentliche
Deklaration der Inhaltsstoffe dem Produktdatensatz in der natureplus-Datenbank
hinzuzuftgen.

Inhaltsstoffe aus Vorprodukten oder Zubereitungen, die mit einem Gehalt von >1 M% im
Endprodukt verbleiben, mussen ebenfalls in der Volldeklaration enthalten sein.
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Fur die 6ffentliche Deklaration von Inhaltsstoffen gilt folgendes:

* Uber 1 M% der Name des Inhaltsstoffes
sunter 1 M% mindestens die Funktionsbezeichnung des Inhaltsstoffes, die
Massenreihenfolge wird aufgehoben.

[1] Inhaltsstoffe: Stoffe und Gemische, die im Endprodukt verbleiben. Reaktanten und
Prozess-Hilfsstoffe sind Teil der Volldeklaration, mUssen aber nicht 6ffentlich deklariert
werden.

Bei Einsatz von Inhaltsstoffen mit umweltgefahrdendem Potential muss die
Antragstellerin an geeigneter Stelle darauf hinweisen, welche Maldnahmen im Rahmen
von Ausbau- und Abbrucharbeiten zum Umweltschutz zu treffen sind (z.B.
kontrollierter Ruckbau).

Dartber hinaus sind dem Verbraucher bzw. dem Anwender die nachstehenden
produktspezifischen Informationen bereitzustellen.

» Aligemeine Daten (Bezeichnung, Type, Name, etc.)
» Flachengewicht [kg/m?] oder Raumgewicht [kg/m?]
* Herkunft des Holzes

» Brandklasse (gemaR DIN EN 13501-1)

» Nennwert der Warmeleitfahigkeit [W/mK]

Fur zertifizierte Holzspan-Mantelsteine und -platten ohne Kernddmmung, die fur den
Einsatz als AufRenwand vorgesehen sind, sind dem Verbraucher geeignete Hinweise zur
Verfigung zu stellen, mit welchen natureplus zertifizierten oder natureplus konformen
Dammmaterialien oder Warmedammverbundsystemen eine AulRenwand mit
mindestens Niedrigenergiestandard (U-Wertdes AuRenwandaufbaus < 0,20 W/mK)
hergestellt werden kann.

Aufl3erdem soll der Hersteller in seinen technischen Unterlagen mit dem Mauerstein
vertragliche Putze und Mértel angeben.

2.8 Verarbeitung

Der Hersteller stellt qualifizierte Verarbeitungsrichtlinien insbesondere zur Verfullung
mit Kernbeton zur Verfugung.
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2.9 Verpackung

Die zur Verwendung kommenden Verpackungen mussen recyclingfahig sein.
Der Hersteller muss, falls vorhanden, einem Recyclingsystem angehéren.

Papier und Kartonverpackungen mussen aus Recyclingpapier bestehen. Alternativ ist
auch Papier aus Quellen gemafl der RL5002 zulassig.

Kunststoffverpackungen mussen aus Polyolefinen bestehen. Als begrindete
Ausnahmen sind auch PET, Polystyrol und Polycarbonate méglich.

PVC-Verpackungen sind generell nicht zuléssig.
Verpackungen durfen nicht mit Bioziden ausgerustet sein.

Das natureplus-Zeichen ist nach der Vergabe auf der Verpackung aufzudrucken oder
an anderer Stelle fur den Verbraucher kenntlich zu machen.

3 Laborprifungen

Die Produkte werden mittels Laboranalysen auf Schadstoffe und unerwinschte
Nebenbestandsteile untersucht. Fur die Laboranalysen wird ein reprasentatives Muster
im Zuge des Werksaudits entnommen. Kann die Probenahme nicht durch natureplus®
Prafer*innen geschehen, kann auch eine andere unabhangige Person im Auftrag von
natureplus die Probe entnehmen. Bei Produkten mit verschiedenen Abmessungen und
aber gleicher Zusammensetzung ist ein Prifmuster ausreichend.

3.1 Flichtige organische Verbindungen (VOC - TVOC)

Zur Uberprifung der Abgabe von VOC und zur Ermittlung des TVOC und TSVOC wird
mit dem Produkt eine Prufkammeruntersuchung durchgefihrt. Die Messungen werden
nach 3 bzw. 28 Tagen getatigt. Falls eine geringe VOC Emission zu erwarten ist, kann
auch eine Abbruchmessung nach 7 Tagen erfolgen. Die Prifkammeruntersuchung wird
gemald natureplus® Vergaberichtlinie RL 5010 durchgefuhrt. Das Produkt muss die in
der RL 5010 angefuhrten Grenzwerte erfullen.
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3.2 Elementanalysen

Zur Uberprufung des Gehaltes an bedenklichen Elementen und zur Kontrolle von
unerwlnschten Verunreinigungen wird bei dem Produkt eine Elementanalyse
durchgefuhrt. Dabei mussen die Grenzwerte eingehalten werden. Die Analyse wird
gemal’ der Testmethode TM-02 Metalle in der jeweils aktuellen Version durchgefihrt.

Eine Eluatanalyse ist obligatorisch, wenn die Anforderungswerte der Gehaltsanalyse
nicht eingehalten werden.

Element Grenzwert [mg/kg]
Arsen (As) <b

Cadmium (Cd) <1

Cobalt (Co) <20
Chrom (Cr) <50
Kupfer (Cu) <50

Quecksilber (Hg) <1

Nickel (Ni) <20
Blei (Pb) <20
Antimon (Sb) <b
Zinn (Sn) <10
Thallium (TI) <1
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3.3 sonstige Analysen
Chrom VI
Prifparameter Grenzwert Einheit Methode
Chrom VI(CrVI) <2 mg/kg  TRGS 613
Halogenorganische Verbindungen
Prifparameter Grenzwert Einheit Methode
Halogenorganische Verbindungen: AOX/EOX <1 mg/kg  TM-03 Halo
Geruch
Prifparameter Grenzwert Einheit Methode
Geruch <3 Geruchsintensitat TM-04 Geruch
Pestizide
Priafparameter Grenzwert Einheit Methode
o TM-05
Pestizide - Summe <1 mg/kg  pestizide
Pestizide - Einzeln
Organochlorpestizide: Aldrin, Chlordan, DDD,
DDE, DDT, Dichlofluanid, Dieldrin, Endrin,
Heptachlor, Hexachlorbenzol, Lindan,
Pentachlorphenol TM-05
Organophosphorpestizide: Dimethoat,Fenthion, < 9] mg/kg  pestizide

Parathion-methyl, Parathion-ethyl, Phosalon

Pyrethroide: Cypermethrin, Lambda-
Cyhalothrin, Permethrin

Sonstige: Benomyl, Carbendazim, Prochloraz
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4 Anhang

Prifmethoden

TM-01 VOC: Fluchtige Organische Verbindungen VOC/TVOC, Formaldehyd,
Acetaldehyd und TSVOC: DIN EN ISO 16000 Serie erweitert durch natureplus
Ausfuhrungsbestimmungen.

TM-02 Metalle: ICP-MS Messung nach DIN EN ISO 17294-2. Erweitert durch
natureplus Ausfuhrungsbestimmungen und der Fragestellung angepasste
Probenvorbereitung.

TM-03 Halo: Halogenorganische Verbindungen nach  Verbrennung und
Microcoulometrische Bestimmung gemaf3 natureplus - Ausfuhrungsbestimmung ,AOX/
EOX"

TM-04 Geruch: natureplus-Ausfihrungsbestimmung "Geruchspritfung”, 6-stufige
Notenskala 3 Tage nach Prufraumbeladung nach VDA 270:2018.

TM-05 Pestizide: DFG S 19 erweitert durch natureplus Ausfihrungsbestimmungen
TM-08 Fremdfasern und Fremdstoffe: Rasterelektronenmikroskopie REM
TM-09 Monomere Isocyanate: 24h nach Prifkammerbeladung

TM-10 PAK: HPLC / GC-MS, Summe nach EPA

natureplus eV, Hauptstr. 24, 69151 Neckargemund, Germany, info@natureplus.org www.natureplus.org



	Richtlinie 1107 Holzspanbeton-Mantelsteine und -Platten
	0 Präambel
	1 Anwendungsbereich
	2 Vergabekriterien
	2.1 Gebrauchstauglichkeit
	2.2 Zusammensetzung, Stoffverbote und -beschränkungen
	2.3 Rohstoffgewinnung, Fertigung der Vorprodukte und Produktion
	2.4 Nutzung
	2.5 Recycling / Entsorgung
	2.6 Ökologische Kennwerte
	2.7 Öffentliche Deklaration
	2.8 Verarbeitung
	2.9 Verpackung
	3 Laborprüfungen
	3.1 Flüchtige organische Verbindungen (VOC - TVOC)
	3.2 Elementanalysen
	3.3 sonstige Analysen
	4 Anhang
	Prüfmethoden


